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BESCHEINIGUNG

Die Gewinnermittlung zum 31. Dezember 2024 des Ernährungsrat StadtRegion haben wir an-
hand der AuEeichnungen des Vereines für das Geschäftsjahres 2024sowie den vorgelegten
Unterlagen erstellt.

Die Wertansätze sowie deren Bewertung erfolgten nach den handelsrechtlichen Vorschriften
Die Bestimmungen der Satzung wurden beachtet.

Demgemäß erteilen wir der Gewinnermittlung zum 31. Dezember 2024 des Ernährungsrat
StadtReg ion Stuttgart, Stuttgart, folgende Beschei n ig u ng :

,,Die Gewinnermittlung haben wir auf der Basis der vorgelegten Auf-
zeichnungen der zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie der erteil-
ten Auskünfte unter Beachtung von Gesetz und Satzung erstellt. Die
Prüfung der Unterlagen und der WertansäUewat nicht Gegenstand des
Auftrages."

Ludwigsburg , den 12. Juni 2025
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Blatt'1

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01 .01.2024 bis 31j22024

Ernäh rungsrat StadtReg ion Stuttgart e.V., Stuttgart

A.IDEELLER BEREICH

l. Nicht steuerbare Einnahmen
1. Mitgliedsbeiträge
2. Zuschüsse

ll. Nicht anzuse2ende Ausgaben
1. Personalkosten
2. Reisekosten
3. Raumkosten
+. Übrige Ausgaben

Gewinn/Verlust
ideeller Bereich

B. VERMöG ENSVERWALTUNG

l. Einnahmen

Ertragsteuerfreie Ein nahmen
Sonstige ertragsteuerfreie
Einnahmen

Gewinn/Verlust
Vermögensverwaltung

C. JAHRESERGEBNIS

Stuttgart, den 12. Juni 2025

EUR

744,00
181.181.75

166.271,78
5.267,18

12.761,19
64.473.76

Geschäftsjahr
EUR

Vorjahr
EUR

181.925,75
572,00

193.850,00

248.773,91

133.0'16,37
3.557,02
8.058,18

53.535,84

__66i4816- __3JA5A-

74,40 0,00

74 40 _______o-00

66.773,76- 3.745,41-



Blatt 2

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01 .01.2024 bis 31.12.2024

Ernähru n gs rat StadtRegion Stuttgart e.V., Stuttga rt

Konto Bezeichnung

IDEELLER BEREICH

Mitgliedsbeiträge
2110 Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro

Zuschüsse
2301 Zuschüsse von Verbänden
2303 Sonstige Zuschüsse

Personalkosten
2551 Löhne und Gehälter

Reisekosten
2561 Reisekosten Arbeitnehmer

Raumkosten
2661 Miete und NK Büro

EUR

0,00
181.181.75

Geschäftsjahr
EUR

64.473,76-

Vorjahr
EUR

744,00 572,00

181.181,75
150,00

193.700,00

166.271,78- 133.016,37-

5.267,18- 3.557,02-

12.761,19- 8.058,18-

2510
2511
2701
2704
2753
2894
2900
2901
2902

Ubrige Ausgaben
Veranstaltungen
Fremdleistungen
Bürobedarf
Sonstiger Aufirvand
Versicherungen, Beiträge'
Rechts- und Beratungskosten
Nebenkosten Geldverkehr
Bewirtungskosten
Spenden

8.937,61-
50.708,82-

103,28-
300,00-
620,27-

2.661,24-
36,50-

956,04-
150.00-

7.194,33-
41.123,81-

536,46-
0,00

382,56-
3.458,24-

38,60-
301,84-
500,00-

VERMÖGENSVERWALTUNG

Sonsti ge ertragsteuerfreie
Einnahmen

4102 Sonstiger Ertrag

JAHRESERGEBNIS
Jahresergebnis

74,40 0,00

66.773,76- 3.745,41-



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften
(Stand Juli 201 8)

Die folgenden ,,Allgemeinen Geschäftsbedingungen" gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften [im
Folgenden,,Steuerberater" genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorge-
schrieben ist.

S 1 Umfang und Ausführung des Auftrags
[1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistun-

gen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den

Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung
der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflich-
ten (vgl. StBerG, BOStB) ausgeführt.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrück-
lichen Vereinbarung in Textform.

(3) Andert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer
Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Au f-
traggeber auf die Anderung oder die sich daraus ergebenden Fol-
gen hinzuweisen.

(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und 0rdnungsmäßig-
keit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen,

insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag,
wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die
vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere Zahlenanga-
ben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrich-
tigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.

(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden,
Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen.
lst wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung
mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmit-
teln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahren-
den Handlungen berechtigt und verpflichtet.

S 2 Verschwiegenheitspflicht
[1) Der Steuerberater ist nach lVaßgabe der Gesetze verpflichtet, über

alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des

Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei

denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die

Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im
gleichen Umfang auch für die lvlitarbeiter des Steuerberaters.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, s0weit die 0ffenlegung
zur Wahrung berechtigter lnteressen des Steuerberaters erforder-
lich ist. Der Steuerberater ist auch ins0weit von der Verschwiegen-
heitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen
seiner Berufshaftpflichtversicherung zur lnformation und Mitwir-
kung verpflichtet ist.

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach S

102 A0, S 53 SIPO und S 383 ZPO bleiben unberührt.
(4) Der Steuerberater ist von der Verschwieqenheitspflicht entbunden,

soweit dies zur Durchführunq eines Zertifizierunqsaudits in der
Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen
Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt
worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden,
dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine - vom Steuer-
berater angelegte und geführte - Handakte genommen wird.

S 3 Mitwirkung Dritter
Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags lvlitarbei-
ter und unter den Voraussetzungen des 5 62a StBerG auch externe
Dienstleister (i nsbesondere datenverarbeitende Unternehmen) heranzu-
ziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung
(2. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) bedarf
der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater
ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des
Auftraqgebers hinzuzuziehen.

S 3a Elektronische Kommunikation, Datenschutz

Il) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auf-
traggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erhe-
ben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem
Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbei-
tung zu übertragen.

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach

der DSGV0 und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten
für den Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für
den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Ver-
schwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge
zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Auf-
nahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses ver-
pflichtet.

(3) Soweit der Auftraggeber mit dem Steuerberater die Kommunikati-
on per Telefaxanschluss oder über eine E-lMail-Adresse wünscht,
hat der Auftraggeber sich an den Kosten zur Einrichtung und Auf-
rechterhaltung des Einsatzes von Signaturverfahren und Verschlüs-
selungsverfahren des Steuerberaters (bspw. zur Anschaffung und

Einrichtung notwendiger Soft- bzw. Hardware) zu beteiligen.

S 4 Mängelbeseitigung
(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger lvlängel.

Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben.

Der Auftraggeber hat das Recht - wenn und soweit es sich bei dem

Mandat um einen Dienstvertrag i, S. d. SS 611,675 BGB handelt -,
die Nachbesserung durch den Steuerberater abzulehnen, wenn das

Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach

wirksamer Beendigung des lVlandats festgestellt wird.
(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht

innerhalb einer angemessenen Frist 0der lehnt er die lVängelbesei-
tigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters

die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen

bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgän-
gigmachung des Vertrags verlangen.

[:) 0ffenbare Unrichtigkeiten (2. B. Schreibfehler, Rechenfehler) kön-
nen vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berich-
tigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten ge-
genüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Ein-
willigung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte lnteressen des

Steuerberaters den lnteressen des Auftraggebers vorgehen.

S 5 Haftung
(1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für

einen Schaden, der aus einer oder - bei einheitlicher Schadensfolge

- aus mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines

Auftrags resultrert, wrrd auf 1.000.000,00 EUR (in Worten: eine

lVillion Euro) begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein

auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für V0rsatz bleibt insoweit unbe-
rührt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungs-
ansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers

oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte

Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesonde-
re auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten
Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht.
Die Haftungsbegrenzung gilt auch bei Bildung einer Sozie-
tät/Partnerschaft und Übernahme des Auftrags durch die Sozie-

tät/Partnerschaft sowie für neu in die Sozietät/Partnerschaft ein-
tretende Sozien/Partner. Die Haftungsbegrenzung gilt ferner auch
gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandats-
verhältnisses fallen; 5 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht
abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbaru n-
gen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Rege-

lung jedoch - soweit nicht ausdrücklich anders geregelt - unbe-
rü h rt.

(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versiche-
rungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandats-
verhältnisses bzw. dem Zeitpunkt der Höherversicherung an und

erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert

oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

S 6 Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annah-
meverzu g des Auftrag gebers
(l) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur

ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbe-

sondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Aus-
führung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so

rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemesse-

ne Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für
die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die

Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auf-
traggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen l\/littei-
lungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zwei-
felsfragen Rücksprache zu halten.

(z) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit
des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen
könnte.
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(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerbe-
raters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht
bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an
einen bestimmten Dritten ergibt.

[+) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Da-
tenverarbeitungspr0gramme ein, so ist der Auftraggeber verpflich-
tei, den Hinweisen des Steuerberaters zur lnstallation und Anwen-
dung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auf-
traggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerbera-
ter vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in

dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die
Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt lnhaber der
Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der
Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den
Steuerberater entgegensteht.

(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 6 Abs. I bis 4 oder
anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der An-
nahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so

ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündlgen
(vgl. Ziff. 9 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerbera-
ters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene
Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen
sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der
Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

S 7 Urheberrechtsschutz
Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar.
Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergeb-
nissen außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit
vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig.

S 8 Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung
(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters

für seine Berufstätigkeit nach S 33 StBerG bemisst sich nach der
Steuerberatervergütungsverordnung (StBW). Eine höhere oder
niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform verein-
bart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung ist nur
in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem
angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und
dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen (5 a Abs. 3 SIBW).

(2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung
erfahren [2. B. S 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte
Vergütung, anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetz-
liche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (SS 612 Abs. 2

und 632 Abs. 2 BGB).

[3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steu-
erberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestell-
ten Forderungen zulässig.

(4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren
und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern.
Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerbe-
rater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den
Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht- Der Steuerbera-
ter ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem
Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber
Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können.

5 9 Beendigung des Vertrags
(1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch

Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Ver-
trag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäfts-
unfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft
durch deren Auflösung.

(2) Der Vertrag kann - wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d.

SS 611,675 BGB darstellt - von jedem Vertraqspartner außeror-
dentlich gekündigt werden, es sei denn, es handelt sich um ein
Dienstverhältnis mit festen Bezügen,9 627 Abs. I BGB; die Kündi-
gung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon ab-
gewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung, die zwischen

Steuerberater und Auftraggeber auszuhandeln ist.
(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Ver-

meidung von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in jedem Fall

noch diejenigen Handlungen durch den Steuerberater vorzuneh-
men, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (2. B. Fristver-
längerungsantrag bei drohendem Fristablauf).

[4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er
zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er
aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist
der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen
über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Re-

chenschaft abzulegen.
(5) NIit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerbe-

rater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags einge-
setzten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter
Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich heraus-
zugeben bzw. sie von der Festplatte zu löschen.

(6) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen
beim Steuerberater abzuholen.

(7) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet
sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz.

Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es ei-
ner gesonderten Vereinbarung in Textform.

5 l0 Aufbewahrung. Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht in Bezug

auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen
(1) Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von zehn Jah-

ren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Ver-
pflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums,
wenn der Steuerberater den Auftraggeber aufgefordert hat, die
Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser
Aufforderung binnen sechs lvl0naten, nachdem er sie erhalten hat,

nicht nachgekommen ist.
(2) Handakten i. S. v. Abs. 1 sind nur die Schriftstücke, die der Steuer-

berater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftragge-
ber oder für ihn erhalten hat, nicht aber der Briefwechsel zwischen

dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schrift-
stücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat,
sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere (5 66
Abs. 3 StBG).

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens aber nach Beendi-
gung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die
Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der

Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zu-
rückgibt, Absihriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehal-
ten.

(+) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern,
bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt
nicht, soweit die Vorenthaltung der Handakten und der einzelnen
Schriftstücke nach den Umständen unangemessen wäre (S 66
Abs.2Satz2StBerGJ.

S 1 1 Sonstiges
Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Woh n-
sitz des Auftraggebers, soweit er nicht Kaufmann, juristische Person des

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist,
ansonsten die berufliche Niederlassung des Steuerberaters. Der Steuer-
berater ist nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (55 36, 37 VSBG).

S l2 Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit
Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam
se in oder werde n sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmu n-
gen dadurch nicht berührt.

o 07i20 I B DW5-VtrlaS . Verlag drs wissenschaftlichen lnstituts der Steuerberater GmbH
Brstellseruicc: Postfach023553. 10127 Berlin. lelefon 0 30/2 BB 85 66. Telefax0 30/28 BB 56 70
E-i\4ail: info@dws vrrlag.de. lnternet: www.dws-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. [s ist nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw.
auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen.
Dieses Prod ukt wurde mit äußerster Sorg talt bea rbeitet, für den lnhalt kann jedoch krine Gewähr
übernommen werden.
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